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Die sachlichen Verbote 

Die 18 Gebote des Jägers 
Mark G. v. Pückler 

Hand aufs Herz, 
wann haben Sie sich 
zuletzt mit den sach
lichen Verboten be
faßt? Die jägerprü
fung liegt jahre, 
wenn nicht jahr
zehnte zurück, in
zwischen sind Sie 
waidgerechter Jäger 
geworden, haben Er
fahrungen gesam
melt und dabei viel
leicht nicht immer 
wahrgenommen, was 
sich alles in der Zwi
schenzeit geändert 
hat. 
Die heute geltenden 
sachlichen Verbote 
sind nicht mehr die 
Jer SOer und 60er 
jahre; sie haben sich 
dem Geist der Zeit 
und dem Zusammen
wachsen Europas an
gepaßt. 

A. Die sachlichen 
Verbote des 
Bundesjagdgesetzes 
I. Verhoten ist (§ 19 ßJG); 
o mit Schrot I, Posten, ge
had.tem Blei, Bolzen oder Pfei
len 2, auch al~ Fang~chu~, auf 
Schalenwild und Seehunde zu 
schießen ~; 
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o a. auf Rehwild und Seehun
de mit Büchsenpatronen zu 
schiegen, deren Auftreffenergie 
auf 100 JIl (E IIK1) weniger als 
1000jouie bclrilgt; 
b. auf alles übrige Schalenwild 
mit Biichsenpatronen unter ei
nem Kaliber von 6,5 nll11 zu 
schießen; im Kaliber 6,5 mm 
und darüber müssen die Büch
sen patronen eine Auftreffener
gie auf Ion m (E lllo) vonillinde
stens zoon Joule haben; 
c. auf Wild mit halbautomati
schen oder automatischen Waf
fen, die mehr als zwei Patronen 
in da~ Maga7in aufnehmen 
können, zu schicr~en; 
d. auf Wild mit Pistolen oder Re
volvern 7U schießen, ausge
nommen im Falle der Bau- und 
Fallenjagd ~owie zur Abgabe 
von Fang~chiissen, wenn die 
Miindung~energie des Geschos
ses minde~tem ZOO joule 4 be
trägt; 
o die Lappjagll innerhalb ei 
ner Zone von :mo Metern von 
der Uagd-)Bezirksgrenze, die 
jagd durch Abklingein der Fel
der und die Treibjagd bei Mond
schein auszuüben; o Schalenwild, ausgenommen 
Schwarzwild 5, sowie Federwild 
zur Nachtzeit 7U erlegen; al~ 

Nachtzeit gilt die Zeit von ein
einhalb Stunden nach Sonnen
untergang bis eineinhalb Stun
den vor Sonnenaufgang; da~ 

Verbot umfa~t nicht die Jagd 
auf Möwen, Waldschnepfen, 
Auer-, Birk- und Rackelwild; 
o a. kiimtliche Lichtquellen, 
Spiegel, Vorrichtungen zum 
Anstrahlen oder Beleuchten de~ 
Zieles oder der Zieleinrichtun
gen, Nachtzic1geräte6, die einen 
Bildwandler oder eine elektro
nische Verstilrkung besitzen 
und für Schußwaffen bestimmt 
sind, Tonbandgerilte oder elek
trische Schlilge erteilende e;eril
te bei m Fa ng oder Erlegen von 
Wild aller Art zu verwenden 

oder zu nutzen sowie zur 
Nachtzeit an Leuchttürmen 
oder I.euch 1 feuern Federwild 7U 
fangen; 
b. Vogelleim, Fallen, Angelha
ken, Netn?, Remen oder iihliche 
Ei n rich tungen ~owie geblel1lle
te oder verstümmelte Vögel 
beim Fang oder Erlegen von Fe
derwild zu verwenden; 
o Belohnungen für den Ab
schuß oder den Fang von Fe
derwild auszmetlen, zu geben 
oder zu empfangen; 
o Saufänge, Fang. qder Fall
gruben ohne Genehmigung der 
zuständigen Behörde anzule
gen; o Schlingen jeder Art, in de
nen sich Wild fangen kann, her
zustellen, feilzubieten, zu er
werben oder aufzustellen; 
Cl) Fanggerilte, die nicht unver
sehrt fangen oder nicht sofort 
töten 7, mwie Selbstschur~gerä
te zu verwenden; 
G) in Notzeiten Schalenwild in 
einem Umkreis von ZOO Metern 
von Fütterungen H zu erlegen; 
4D Wild aus 1.uftfahrzeugen, 
Kraftfahr7cugen 9 oder maschi
nengetriebenen Wasserfahrzeu
gen zu erlegen; das Verbot um
faßt nicht das Erlegen von Wild 
aus Kraftfahrzeugen durch Kör
perbehiml~rte mit Erlaubnis 
der zmtündigen Behörde; 
o die Netzjagd auf Seehunde 
auszuüben; 
Q) die Iletzjagd auf Wild am-
7uüben; 
G) die Such- und Treibjagd auf 
Waldschnepfen im Frühjahr 
auszuüben; 
e Wild zu vergiften oder ver
giftete oder betilubende Köder 
zu verwenden; 
4D die Brackenjagd auf einer 
Fläche von weniger als 1000 ha 
auszuüben 10; 

G Abwurf~langen ohne schrift
liche Erlaubnis 11 des JAB zu 
sammeln; 
~ eingefangenes oder aufge-

zogenes Wild spiiter als vier Wo
chen vor Beginn der jagdaus
übung 12 auf dieses Wild auszu
setzen. 

11. Erweiterungen 
und Einschränkungen 
Die Länder können die Verbote 
mit Ausnahme der Nr. 16 erwei
tern oder aus besonderen Grün
den einschränken; die Ände
rungen gelten dann nur in dem 
jeweiligen Land. 

Soweit Federwild betroffen 
ist, ist eine Eimchränkung nur 
aus den in Art. 9 der Richtlinie 
79/409/EWG v. Z.4.79 ("Vogel
schutzrichtlinie") genannten 
Gründen und Maßgaben zulils
sig (z. 11. zum Schutze der Tier
und Pflanzenwelt, zu For
schungs- und Unterrichts
zwecken, zur Wiederansiedlung, 
u. a.). 

Die in Absatz I Nr. Z Buch
staben a und b vorgeschriebe
nen Energiewerte können un
terschritten werden, wenn von 
einem ~taatlichen oder staatlich 
anerkannten Fachinstitut die 
Verwendbarkeit der Munition 
für bestimmte jagdliche Zwecke 
bestätigt wird. Auf der kleinsten 
Verpackungseinheit der Muni
tion ist das Fachinstitut, das die 
Prüfung vorgenommen hat, so
wie der Verwendungszweck an
zugeben. 

B. Anmerkungen 
1 i\ur~er bei einem Notab
~chu~, wenn auf andere Weise 
erhebliche Schmerzen oder 1.ei
den des Wildes nicht beendet 
werden können, z. B. Kitz mit 
abgemähtem Lauf, verunglück
te Ricke mit gebrochenem 
Rückgrat. 

In solchen Fällen istes Pflicht 
des lägers, die Leiden sofort zu 
heenden (vgl. 22a Abs. I BjG), 
notfall~auch durch einen Schrot
schuß auf den Träger, wenn ein 
Kugelschuß nicht verfügbar ist. 
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2 Der Schuß mit Pfeil und Bo
gen oder Bol7en (Armbrmt) auf 
Nicht-Schalenwild verstößt ge
gen die Grumhät7e deutscher 
Waidgerechtigkeit und ist da
her nicht zulässig, In einigen 
1I1I11l1l'~ländern ist er nach Lan 
de~recht amdriicklich verboten 
(Bacl.-Wiirtt., NRW), 
.i Da~ FlintenlaufgeschoR i~t 
innerhalb angeme~~encr Ent 
fermlllgen in den Kalibern 12, 
16 und 20 für alle Schalen 
wildnrten zugcla~~en, bei gerin
geren Kalibern i~t das Tier
~clllIt7gesetz 7U beachten, e~ 

muß ein ~ofortiges Verenden 
des Stiicke~ gewährlei~tet ~ein . 

4 Bd richtiger Interpretiltion 
ieht sich die~e Minde~tener

gll' nur auf dl'n Fangschug .tur 
SchalCilwild, nicht z. 11. auf 
Wild kaninchen, Marder u. ä. 
(vgl. 11 r-lJruck~. 7/42HS, S. 7). 
S Nal h Lande~recht ZUIll reil 
auch auf Rotwild und andere~ 
Schalenwild erlaubt, ggf. nach 
entsprechender Erlaubnis der 

Wenn auch wildbiologisch umstritten, so ist die Frühjahrsbejagung der Waldschnepfe in Deutschland im 
Gegensatz zu vielen anderen europäischen Ländern schon seit Jahren verboten FOTO: W. NA GEl 

eine Batt~ 
mlt einer L1!l5ehsdauer v:or1 
bis ZU vier Jahren. Auf die Uhr 
gibt es zwei Jahre Garantie. 
Die WILD UND kUND-Jäger
uhr mit Mondanzeige erhal
ten Sie kostenlos für die Ver
mittlung eines neuen Abon
nenten. 

Wichtig; Die Bestellung kann innerhalb einer Woche schriftlich beim Paul Parey Zeitschriftenverlag 
GmbH & Co. KG. Postfach 10 63 04. D-20043 Hamburg widerrufen werden (Poststempel). 

Ja. ich habe einen neuen Abonnenten rur WILD UND HUND gewonnen. 
Schkken Sie dIe WILD UNO H\JND·Jägeruhr nach Begleichung der Bezugs · 
gebLihren durch den neuen Abonnenten an 

Name. Vorname 

Straße --

PLZ/Ort 
BItte schicken SIe WILD UND HUND gegen Rechnung zu Ihren allgemeinen 
Geschaltsbeulngungen ab nachsterrelChbarer Ausgabe zum PreIs von 
DM 176.- lur eIn Jahr (26 Ausgaben. Auslandspreis DM 188.-). inklUSIVe 
Porto. an 

Name.Vorn~ 

Straße 

Datum -

Der neue Abonnent war in den letzten 12 Monaten nicht Bezieher von 
WILD UND HUND. Das Abonnement verlängert sich jeweils um ein Jahr. 
wenn nicht 3 Monate vor Ablauf des Bezugszeitraumes gekündigt wird. 

Vertrauens9ilrantie: Diese Vereinbarung kann ich innerhalb einer Woche 
schriftlich beim Paul Parey Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG. Postfach 
10 63 04. 0 20043 Hamburg, widerrufen Zur Fristwahrung genügt die 
Absendung innerhalb einer Woche (Poststempel). Ich bestätige dies mit 
meiner 2. Unterschrilt. 

Datum 
______ x-=~""~----~~~------ ~ 

2. Unterschrift des neuen Abonnenten 
Preisstand: Mai 1996 
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Volierenwild muß ebenso wie eingefangenes oder aufgezogenes Wild gemäß der sachlichen Verbote min
destens vie.r Wochen vor Beginn der Jagdausübung ausgesetzt sein FOTO: HVM 

Unieren jagdbehörde 7ur rrfül 
lung de~ Ahschußplane~. 

6 7. B. beleuchtete Absehen, sie 
~ollen aher demnächst 7ugcla~
~en werden. 

Nachl~icht-Geräle lllln bio 
ßen Beobach ten des Wildes 
sind erlaubt. 
7 Verboten ~i nd 7. B. Tcllerei ~en 
und Krähenfalle (in NRW aUlh: 
Knüppelfallcn eimlhl. I'nigel
und Rasenfallen, Marderschlag
bäume, Scherenfallen, Drahl 
bügelschlagfallen einslhlier~ 

lich ConiheOlrfallen ~owie 101-
~chlagfallen aller Art, die durch 
Tritt, Druck oder Berührung 
ausgelösl werderl). 

Frnpfoh lene Mimiesl J..lemm
kräfte (in NRW: Pflichl) bei 
Fangeisen sind bei einer Bügel
weite von 37 un - I SO N, 46 crn 

175 N, S()-(iO lm - 200 N und 
70 cm .mo N (N - Newton). 

Bei Conibearfallen gellen 
folgende Werle: C 120 - 120 N, 
C 220 = 200 N, C 280 230 N, 
e :no .{SO N und C 120 Magn. 
- 250 N. 
H Da~ Frlegen von Schalenwild 
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außerhalb der NOl7eit an I iille 
rungen ver~I!j(~t siel ~ gegen die 
Grundsät7e deut~cher Waidge 
rechtigkeit, ausgenommen der 
Nolab~chuß (7.B. BocJ.. mil ge
brochenem Lauf an der Fülle 
rung, siehe oben). 

Erlegen von Schwarzwild an 
Kirrungen ist erlaubt, hierbei 
sind die landesrechtlichen Vor
schriften überdOlsAnkirren von 
Wild zu beachlen. 

Erlegen von SchwOlrzwild Oln 
Ablenkungsfiillerungen ist nicht 
zulässig, auch hier liegt ein Ver
stoß gegen die WOlidgerechtig
keit vor. 

Wildäcker und Wildäsungs
flächen sind keine Füllerungen, 
sondern nOltürliche Äsung, so 
dOlß Oln ihnen auch in der Not
zeit Wild erlegt werden dOlrf. 

Ferner dürfen Wildäcker und 
Asungsflälhen dem Wild Oluch 
in der Sommerzeit 7ugänglich 
gemacht werden, das I iitle 
nrngsverbol fur Schalenwild in 
den SornrnermonOlten ~teht 

nilht entgegen. 
9 Außer NotOlbschuß (~. 0.) . 

10 I's können auch zwei anein
Olndergrenzende Revierinhaber 
mit 7usammen mindestens 
1000 hOl Fläche eine Bracken
jagd gemeinsam durchführen. 

Nicht unter dieses Verbot 
fällt eine Drückjagd auf Scha
lenwild unter Einsatz von 
Bracken. 

Verboien ist nur die Bracken
jagd, bei der die Bracke da~ auf
gespürte Wild (vor allem den 
HOlsen) ~o 100nge spurlaut ver
folgt (daher die Mindestfläche), 
bis es aufgrumt seiner SIOlndorl
treue umkehrt und an seinen 
Standort zurückkehrt, wo es 
vorn jäger erwarlet und erlegt 
wird . Bei dieser JagdOlrt wird das 
"Umkehren" des l'lasen nach ei
ner be~lilJ1mten Entfernung 
ausgenutzt. 
11 Mündliche Erlaubnis aller 
jagdOlu~übungsberechtigten/Re

\ ierinhaber ist stets erforder
Iilh, außer bei gegenseitiger Be
vollmächtigung, sonst liegt 
Wilderei vor.· 

rin jagdschein ist zum 
Sammeln von Abwurfstangen 

nitht erforderlich. Bei Beglei
tung durch den/die jagdaus
iibungsberechtigten/Revierin
haber (Sicht- oder Rufweite) ge
nügt auch eine mündliche Er
laubnis. 
12 Am Tage der Jagd muß ddS 
Wild also bereits seit minde
stens vier Wochen ausge~etzt 

~ein (nach Landesrecht häufig 
länger) . 

C. Folgen bei einem 
Verstoß gegen die 
sachlichen Verbote 
Bei einem vorsätzlichen Ver
stoß gegen die sachlichen Ver
bote muß der Betroffene mit 
folgenden Sanktionen rechnen: 
• Bußgeld bi~ zu 10 DOO DM 
(~ {9 Abs. ] BjG); 
• Jagdverbot von I bis () Mo
naten, der Jagd~chein wird für 
diese Dauer amtlich verwahrt 
(~4Ia BjG); 
• Einziehung der benutzten 
Waffe, de~ erlegten Wildes lind 
anderer zurTat verwendeter Ge
genstände (§ 40 BjG); 
• Ver~agllng/Einziclllrng de~ 
JagdKheins wegen Unzuver
lässigkeit bei wiederholtem 
oder schwerem Verstoß (§ 17 
Abs. 4 IIJG), damit zugleich Er
löschen der Pachtfähigkeit und 
dOlmit des I'achtvertrages, Wi
derruf der Wbk und Abgabe der 
Waffen an einen Berechtigten 
für die Dauer der Unzuverlds
~igk.eit oder Unbrauch- .JIJ 
bOlrmachllng der Waffen. ~ 

VOR DEM FINANZAMT 

Zur steuerlichen 
Berücksichti
gung zugepach
teter Flächen 

J agdpachtaufwemlungen von 
Land- und For~twirten für die 

7upachtung von Flächen, die 
an einen Eigenjagdbezirk an
gren7en, sind steuerlich nur 
dann als ßetriebsausgaben ab
zugsfähig, wenn die Zupach-


